
 

 

 

 

Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 

§ 45 SchUG Fernbleiben von der Schule 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 

 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur zulässig: 

a) bei gerechtfertigter Verhinderung (Abs. 2 und 3), 

b) bei Erlaubnis zum Fernbleiben (Abs. 4), 

c) bei Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsgegenständen (§ 11 Abs. 6). 

(2) Eine gerechtfertigte Verhinderung ist insbesondere: Krankheit des Schülers; mit der Gefahr der 
Übertragung verbundene Krankheit von Hausangehörigen des Schülers; Krankheit der Eltern oder 
anderer Angehöriger, wenn sie vorübergehend der Hilfe des Schülers unbedingt bedürfen; 
außergewöhnliche Ereignisse im Leben des Schülers oder in der Familie des Schülers; 
Umgangbarkeit des Schulweges oder schlechte Witterung, wenn die Gesundheit des Schülers 
dadurch gefährdet ist; Dauer der Beschäftigungsverbote im Sinne der Bestimmungen über den 
Mutterschutz. 

(3) Der Schüler hat den Klassenvorstand oder den Schulleiter von jeder Verhinderung ohne 
Aufschub mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen. Auf Verlangen 
des Klassenvorstandes oder des Schulleiters hat die Benachrichtigung jedenfalls schriftlich zu 
erfolgen. Bei einer länger als eine Woche dauernden Erkrankung oder Erholungsbedürftigkeit oder 
bei häufigerem krankheitsbedingtem kürzerem Fernbleiben kann der Klassenvorstand oder der 
Schulleiter die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, sofern Zweifel darüber bestehen, ob 
eine Krankheit oder Erholungsbedürftigkeit gegeben war. 



(4) Auf Ansuchen des Schülers kann für einzelne Stunden bis zu einem Tag der Klassenvorstand, 
darüber hinaus der Schulleiter (der Abteilungsvorstand) die Erlaubnis zum Fernbleiben aus 
wichtigen Gründen erteilen. Wichtige Gründe können jedenfalls Tätigkeiten im Rahmen der 
Schülervertretung sowie die zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem anderen als dem 
besuchten Semester gemäß § 26c sein. 

(5) Wenn ein Schüler einer mittleren oder höheren Schule länger als eine Woche oder fünf nicht 
zusammenhängende Schultage oder 30 Unterrichtsstunden im Unterrichtsjahr dem Unterricht 
fernbleibt, ohne das Fernbleiben zu rechtfertigen (Abs. 3) und auch auf schriftliche Aufforderung 
hin eine Mitteilung binnen einer Woche nicht eintrifft, so gilt der Schüler als vom Schulbesuch 
abgemeldet (§ 33 Abs. 2 lit. c). Die Wiederaufnahme des Schülers ist nur mit Bewilligung des 
Schulleiters zulässig, die nur dann zu erteilen ist, wenn das Fernbleiben nachträglich gerechtfertigt 
wird und die Unterlassung der Mitteilung an die Schule aus rücksichtswürdigen Gründen 
unterblieben ist. 

(6) Für die der Schulpflicht unterliegenden Schüler sind anstelle der vorhergehenden Absätze § 9, 
§ 22 Abs. 3 und § 23 des Schulpflichtgesetzes 1985 anzuwenden. 

(7) Das Fernbleiben vom Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen ist nur zulässig: 

a) bei gerechtfertigter Verhinderung (Abs. 2 und 3), 

b) bei Erlaubnis zum Fernbleiben, die aus vertretbaren Gründen vom Schulleiter oder Leiter 
des Betreuungsteiles zu erteilen ist, und 

c) auf Verlangen der Erziehungsberechtigten, wenn es sich um Randstunden handelt, die 
Freizeiteinheiten sind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

§ 49 SchUG Ausschluss eines Schülers 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 

 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) Wenn ein Schüler seine Pflichten (§ 43) in schwer wiegender Weise verletzt und die Anwendung 
von Erziehungsmitteln gemäß § 47 oder von Maßnahmen gemäß der Hausordnung erfolglos bleibt 
oder wenn das Verhalten eines Schülers eine dauernde Gefährdung von Mitschülern oder anderer 
an der Schule tätigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres 
Eigentums darstellt, ist der Schüler von der Schule auszuschließen. An allgemeinbildenden 
Pflichtschulen ist ein Ausschluss nur zulässig, wenn das Verhalten des Schülers eine dauernde 
Gefährdung von Mitschülern oder anderer an der Schule tätigen Personen hinsichtlich ihrer 
Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt und die Erfüllung der 
Schulpflicht gesichert ist. 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 hat die Schulkonferenz (bei Schulen, die in 
Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz) einen Antrag auf Ausschluss des 
Schülers an die zuständige Schulbehörde zu stellen. Dem Schüler ist vor der Beschlussfassung über 
die Antragstellung Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Überdies ist den 
Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Schulkonferenz hat bei ihrer 
Beratung die für und gegen den Ausschluss sprechenden Gründe zu berücksichtigen und ihren 
Antrag zu begründen. Eine Zweitschrift des Antrages ist dem Schüler zuzustellen. 

(3) Die zuständige Schulbehörde hat bei Gefahr im Verzug auszusprechen, dass der Schüler vom 
weiteren Schulbesuch suspendiert wird. Die Suspendierung darf mit höchstens vier Wochen 
bemessen werden; sie ist unverzüglich aufzuheben, sobald sich im Zuge des Verfahrens ergibt, dass 
die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht oder nicht mehr gegeben sind. Der Schüler ist berechtigt, 
sich während der Suspendierung über den durchgenommenen Lehrstoff regelmäßig zu informieren. 
Am Ende eines Unterrichtsjahres ist dem Schüler Gelegenheit zur Ablegung einer 
Feststellungsprüfung gemäß § 20 Abs. 2 zu geben, soweit eine Beurteilung wegen der Dauer der 
Suspendierung sonst nicht möglich wäre. 

(4) Die zuständige Schulbehörde hat nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens die Beendigung 
des Ausschlussverfahrens festzustellen, wenn die Voraussetzungen im Sinne des Abs. 1 für einen 
Ausschluss nicht vorliegen. Sie kann zugleich dem Schüler eine Rüge erteilen oder eine Maßnahme 
nach § 47 Abs. 2 anordnen, wenn sein Verhalten zwar einen Ausschluss nicht begründet, er aber 
sonst gegen seine Pflichten verstoßen hat. Andernfalls hat die zuständige Schulbehörde den 
Ausschluss des Schülers mit Bescheid auszusprechen. 



(5) Der Ausschluss kann sich auf die betreffende Schule oder auf alle Schulen in einem näher zu 
bestimmenden Umkreis erstrecken. Von den verschiedenen Formen des Ausschlusses ist jeweils 
nur jene Form auszusprechen, mit der der angestrebte Sicherungszweck im Sinne des Abs. 1 bereits 
erreicht werden kann. 

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 75/2013) 

(7) Im Falle eines Ausschlusses ist die Aufnahme in eine Schule, auf die sich der Ausschluss 
erstreckt, weder als ordentlicher noch als außerordentlicher Schüler zulässig. Die Zulassung zu 
einer Externistenprüfung (§ 42) wird davon nicht berührt. 

(8) Der Ausschluss kann von jener Schulbehörde, die ihn rechtskräftig ausgesprochen hat, auf 
Antrag des Schülers eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn und soweit die Gründe für seine 
Verhängung wegfallen oder der Sicherungszweck auf andere Weise erreicht werden kann. 

(9) Sollten für Schüler allgemeinbildender Pflichtschulen Maßnahmen nach Abs. 1 nicht 
zielführend sein, so tritt an die Stelle des Ausschlusses eine Maßnahme nach Abs. 3 
(Suspendierung) und die Einleitung eines Verfahrens gemäß § 8 des Schulpflichtgesetzes 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wir behandeln Räume, Außenanlagen und  
Gegenstände mit Sorgfalt. Wir halten Ordnung. 

§ 43 SchUG Pflichten der Schüler 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 

 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.10.2019  

(1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung 

in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der 

Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des 

Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) 

zu fördern. Sie haben den Unterricht (und den Betreuungsteil an 

ganztägigen Schulformen, zu dem sie angemeldet sind) regelmäßig und 

pünktlich zu besuchen, die erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen 

und die Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhalten. Sie haben 

weiters Anordnungen und Aufträgen im Rahmen der individuellen 

Lernbegleitung Folge zu leisten und Vereinbarungen, die gemäß § 19 

Abs. 3a im Rahmen des Frühwarnsystems getroffen wurden, zu erfüllen. 

(2) Der Schüler ist über Auftrag des Schulleiters, eines 

Abteilungsvorstandes, eines Fachvorstandes oder eines Lehrers 

verpflichtet, vorsätzlich durch ihn herbeigeführte Beschädigungen oder 

Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen zu 

beseitigen, sofern dies zumutbar ist. 

 

 
 



 
Wir bringen NUR die für den Unterricht benötigten Mittel 
mit. (In Ausnahmefällen kann das Handy ausgeschaltet in 

der Schultasche bleiben.) 

Text fehlt noch 
 
 
 

Wir sind bereit, die an uns gestellten Aufgaben 
gewissenhaft zu erfüllen. 

§ 47 SchUG Mitwirkung der Schule an 
der Erziehung 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 

 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der Schüler (§ 2 des 
Schulorganisationsgesetzes) hat der Lehrer in seiner Unterrichts- und Erziehungsarbeit die der 
Erziehungssituation angemessenen persönlichkeits- und gemeinschaftsbildenden Erziehungsmittel 
anzuwenden, die insbesondere Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung sein können. 
Diese Maßnahmen können auch vom Klassenvorstand und vom Schulleiter (Abteilungsvorstand), 
in besonderen Fällen auch von der zuständigen Schulbehörde ausgesprochen werden. Der erste Satz 
gilt auch für Erzieher und Freizeitpädagogen im Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen. 

(2) Wenn es aus erzieherischen Gründen oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung notwendig 
erscheint, kann der Schulleiter einen Schüler in eine Parallelklasse, bei lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen auch in einen anderen Lehrgang versetzen. Wenn mit einer solchen Maßnahme nicht 
das Auslangen gefunden werden kann, kann die Schulkonferenz (bei Schulen, die in 
Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz) die Stellung eines Antrages auf 
Ausschluss des Schülers (§ 49 Abs. 2) androhen. 

(3) Körperliche Züchtigung, beleidigende Äußerungen und Kollektivstrafen sind verboten. 



(4) Im Rahmen der Mitwirkung an der Erziehung kann das Verhalten des Schülers außerhalb der 
Schule berücksichtigt werden; hiebei dürfen nur Maßnahmen gemäß Abs. 1 und § 48 gesetzt 
werden. Eine Bestrafung für ein Verhalten, das Anlass zu Maßnahmen der Erziehungsberechtigten, 
der Kinder- und Jugendhilfe, sonstiger Verwaltungsbehörden oder der Gerichte ist, ist unzulässig. 

 

 
Wir halten die Vereinbarungen ein und akzeptieren bei 

Fehlverhalten die Konsequenzen. 

 

§ 46 SchUG Sammlungen in der Schule, 
Teilnahme an schulfremden 

Veranstaltungen, schulfremde Werbung 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 

 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) Sammlungen unter den Schülern in der Schule (einschließlich der Einhebung von 
Mitgliedsbeiträgen) sind nur mit Bewilligung zulässig. Zur Erteilung der Bewilligung für 
Sammlungen, die nur unter Schülern der betreffenden Schule durchgeführt werden sollen, ist das 
Klassen- bzw. Schulforum (§ 63a) bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64), im übrigen die 
zuständige Schulbehörde - für allgemeinbildende Pflichtschulen die Bildungsdirektion - zuständig. 
Die Bewilligung darf vom Klassen- und Schulforum bzw. vom Schulgemeinschaftsausschuss 
insgesamt für höchstens zwei und von der Schulbehörde ebenfalls für höchstens zwei Sammlungen 
je Schuljahr und Klasse und nur dann erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass kein wie immer 
gearteter Druck zur Beitragsleistung ausgeübt wird, der Zweck der Sammlung erzieherisch wertvoll 
ist und mit der Schule im Zusammenhang steht. Dies gilt nicht für Sammlungen, die von den 
Schülervertretern (§ 59) aus besonderen Anlässen, wie Todesfälle und soziale Hilfsaktionen, 
beschlossen werden. 

(2) Die Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen, die nicht Schulveranstaltungen (§ 13) oder 
schulbezogene Veranstaltungen (§ 13a) sind, darf in der Schule nur mit Bewilligung organisiert 
werden. Zur Erteilung der Bewilligung ist das Klassen- bzw. Schulforum bzw. der 
Schulgemeinschaftsausschuss zuständig. Ferner kann die Bewilligung durch die zuständige 



Schulbehörde erteilt werden; sofern die Teilnahme von Schülern mehrerer Schulen, für die 
verschiedene Schulbehörden zuständig sind, organisiert werden soll, kann die Bewilligung von der 
für alle diese Schulen in Betracht kommenden gemeinsamen Schulbehörde erteilt werden. Die 
Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Teilnahme der Schüler 
freiwillig und auf Grund schriftlicher Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten erfolgt 
sowie eine Gefährdung der Schüler weder in sittlicher noch in körperlicher Hinsicht zu befürchten 
ist und der Zweck der Veranstaltung auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten nicht für die im Religionsunterricht erfolgende Organisation von 
Schülergottesdiensten sowie religiösen Übungen und Veranstaltungen (§ 2a Abs. 1 des 
Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949). 

(3) In der Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen Veranstaltungen darf für 
schulfremde Zwecke nur dann geworben werden, wenn die Erfüllung der Aufgaben der 
österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 

  

 

§ 57 SchUG Lehrerkonferenzen 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 

 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) Lehrerkonferenzen sind zur Erfüllung der ihnen durch die Rechtsvorschriften übertragenen 
Aufgaben und zur Beratung gemeinsamer Fragen insbesondere der Planungs-, Unterrichts-, 
Erziehungs- und Bildungsarbeit, der Evaluation oder der beruflichen Fortbildung der Lehrer 
durchzuführen. In den Lehrerkonferenzen sind jedenfalls jene Angelegenheiten zu beraten, deren 
Behandlung von einem Drittel der für die Teilnahme an den Lehrerkonferenzen jeweils in Betracht 
kommenden Lehrer verlangt wird. 

(2) Je nach Aufgabe der Lehrerkonferenz setzt sich diese aus den Lehrern des Schulclusters 
(Schulclusterkonferenz), der Schule (Schulkonferenz), einer Klasse (Klassenkonferenz), eines 
Unterrichtsgegenstandes oder in anderer Weise zusammen. Über Beschluss der Lehrerkonferenz 
können auch andere Personen den Beratungen beigezogen werden. 

(3) Der Schulleiter oder ein von ihm beauftragter Lehrer führt den Vorsitz in den 
Lehrerkonferenzen. Dem Vorsitzenden obliegt die Einberufung der Lehrerkonferenz. Eine 
Lehrerkonferenz ist jedenfalls einzuberufen, wenn dies ein Drittel der für die Teilnahme jeweils in 
Betracht kommenden Lehrer verlangt. 

(4) Für den Beschluss einer Lehrerkonferenz sind die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln 
ihrer Mitglieder und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Dem 



Vorsitzenden und jedem Mitglied kommt eine Stimme zu. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Stimmübertragungen sind ungültig. Stimmenthaltung ist außer bei 
Vorliegen von in § 7 AVG, BGBl. Nr. 51/1991, genannten Befangenheitsgründen unzulässig. In 
Klassenkonferenzen gemäß § 20 Abs. 6 und 6a, § 21 Abs. 4 und § 25 Abs. 2 lit. c kommt das 
Stimmrecht nur jenen Mitgliedern zu, die den Schüler im betreffenden Schuljahr zumindest vier 
Wochen unterrichtet haben. Über den Verlauf einer Lehrerkonferenz ist eine schriftliche 
Aufzeichnung zu führen. 

(5) In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit von Lehrerkonferenzen fallen und bei denen den 
Schülern und Erziehungsberechtigten ein Mitentscheidungsrecht zusteht, ist dieses Recht von den 
Vertretern der Schüler bzw. Erziehungsberechtigten im Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64) bzw. 
den Klassenelternvertretern der betreffenden Klasse durch Teilnahme an den Beratungen und 
Abstimmungen in den Lehrerkonferenzen auszuüben. Über Antrag des Schulsprechers kann an den 
Beratungen in den Angelegenheiten des § 58 Abs. 2 Z 2 auch der Klassensprecher der Klasse des 
betroffenen Schülers teilnehmen. Die Einladung der Vertreter der Schüler und der 
Erziehungsberechtigten zu einer Lehrerkonferenz hat rechtzeitig vor dem anberaumten Termin und 
nachweislich zu erfolgen. 

 

 

 

§ 61 SchUG Rechte und Pflichten der 
Erziehungsberechtigten 

SchUG - Schulunterrichtsgesetz 
 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht und die Pflicht, die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit der Schule zu unterstützen. Sie haben das Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe 
von Vorschlägen und Stellungnahmen. Sie sind verpflichtet, die Schüler mit den erforderlichen 
Unterrichtsmitteln auszustatten und auf die gewissenhafte Erfüllung der sich aus dem Schulbesuch 
ergebenden Pflichten des Schülers hinzuwirken sowie zur Förderung der Schulgemeinschaft (§ 2) 
beizutragen. Weiters haben sie die Schüler bei der Befolgung von Anordnungen und Aufträgen im 
Rahmen der individuellen Lernbegleitung bestmöglich zu unterstützen und sie selbst betreffende 
Vereinbarungen, die gemäß § 19 Abs. 3a im Rahmen des Frühwarnsystems mit ihnen getroffen 
wurden, zu erfüllen. 

(2) Unbeschadet des Vertretungsrechtes der Erziehungsberechtigten gemäß § 67 sowie der Tätigkeit 
eines Elternvereines im Sinne des § 63 haben die Erziehungsberechtigten das Recht auf 



Interessenvertretung gegenüber den Lehrern, dem Schulleiter (Abteilungsvorstand) und den 
Schulbehörden durch die Klassenelternvertreter (§ 63a Abs. 5) bzw. durch ihre Vertreter im 
Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64 Abs. 6). Diese haben folgende Rechte: 

1. Mitwirkungsrechte: 

a) das Recht auf Anhörung, 

b) das Recht auf Information über alle Angelegenheiten, die die Eltern und Schüler 
allgemein betreffen, 

c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 

d) das Recht auf Teilnahme an Lehrerkonferenzen, ausgenommen Beratungen und 
Beschlussfassungen über Angelegenheiten der Leistungsbeurteilung einzelner Schüler 
und des § 20 Abs. 6, § 25, § 31b und des § 31c sowie über dienstrechtliche 
Angelegenheiten der Lehrer und ausgenommen die Teilnahme an Lehrerkonferenzen 
zur Wahl von Lehrervertretern; dieses Recht besteht nicht an Schulen, an denen 
Klassenforen einzurichten sind (§ 63a Abs. 1), 

e) das Recht auf Stellungnahme bei der Wahl von Unterrichtsmitteln; 

2. Mitbestimmungsrechte: 

a) das Recht auf Mitentscheidung bei der Androhung des Antrages auf Ausschluss, 

b) das Recht auf Mitentscheidung bei der Antragstellung auf Ausschluss eines Schülers; 

c) das Recht auf Mitentscheidung bei der Festlegung von Unterrichtsmitteln. 

(3) Die Erziehungsberechtigten haben die für die Führung der Amtsschriften der Schule 
erforderlichen Dokumente vorzulegen und Auskünfte zu geben sowie erhebliche Änderungen 
dieser Angaben unverzüglich der Schule mitzuteilen. 

 

 

§ 66b SchUG Ausübung ärztlicher 
Tätigkeiten nach § 50a Abs. 1 des 

Ärztegesetzes 1998 durch Lehrpersonen 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 



 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) Die Ausübung einzelner gemäß § 50a Abs. 1 des Ärztegesetzes 1998 (ÄrzteG 1998), BGBl. I 
Nr. 169/1998, übertragener ärztlicher Tätigkeiten durch Lehrpersonen, in Bezug auf Schülerinnen 
und Schüler, die an einer Schule im Sinne dieses Bundesgesetzes in deren Obhut stehen, gilt als 
Ausübung von deren Dienstpflichten. Die Ausübung ärztlicher Tätigkeiten gemäß § 50a 
ÄrzteG 1998 durch Lehrpersonen erfolgt auf freiwilliger Basis und darf Lehrpersonen nicht 
angeordnet werden. Neben der Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen gemäß § 50a ÄrzteG 1998 
ist zusätzlich die Einwilligung der entscheidungsfähigen Schülerin bzw. des entscheidungsfähigen 
Schülers (§ 173 ABGB) oder bei einer nicht entscheidungsfähigen Schülerin bzw. einem nicht 
entscheidungsfähigen Schüler deren bzw. dessen Erziehungsberechtigten erforderlich. 

(2) Im Übrigen dürfen Lehrpersonen im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeiten Schülerinnen und 
Schülern gegenüber nur dann medizinische Tätigkeiten erbringen, wenn es sich um Tätigkeiten, die 
jeder Laie erbringen darf, oder um einen Notfall handelt. 

 

§ 77 SchUG Klassenbücher 
SchUG - Schulunterrichtsgesetz 

 
beobachten 
 
merken 
 

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2019  
(1) An jeder Schule ist für jede Klasse ein Klassenbuch zu führen. Das Klassenbuch dient dazu, zur 
Sicherstellung und zum Nachweis der Ordnungsgemäßheit des Unterrichts Vorgänge zu 
dokumentieren, die im Zusammenhang mit der Organisation und der Durchführung von Unterricht 
stehen. 

(2) Klassenbücher haben Aufzeichnungen zu enthalten insbesondere über: 

1. Schule, Schulart, Schulstandort, Schuljahr, Klasse bzw. Jahrgang, Schulformkennzahl, 

2. Namen der Schülerinnen und Schüler, 

3. Unterrichtsgegenstände (Stundenplan), 

4. Namen der unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, 

5. Termine für Schularbeiten und Tests, 



6. Anmerkungen zu den einzelnen Unterrichtsstunden: Beginn und Ende der 
Unterrichtsstunde, behandelter Lehrstoff, durchgeführte Prüfungen, besondere 
Vorkommnisse wie zB Abweichungen vom Stundenplan (Stundentausch, Supplierung, 
Entfall, Schulveranstaltungen ua.), 

7. Anmerkungen zu den einzelnen Schülerinnen oder Schülern: Fernbleiben, Aufgaben und 
Funktionen, besondere Vorkommnisse ua. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, dürfen nur dann im Klassenbuch 
vermerkt werden, wenn deren Dokumentation für die Zweckerreichung gemäß Abs. 1 ein 
erhebliches öffentliches Interesse darstellt. 

(3) Klassenbücher sind gesichert und vor dem Zugriff anderer Personen als dem an der Schule 
tätigen Lehr- und Verwaltungspersonal geschützt zu verwahren. Sie können statt in Schriftform 
auch elektronisch geführt werden, wobei das Einräumen von Abfrageberechtigungen und das 
Schaffen von Einsichts- oder Zugriffsmöglichkeiten für andere Personen als dem an der Schule 
tätigen Lehr- und Verwaltungspersonal, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte 
nicht zulässig sind. Für Schülerinnen und Schüler sowie für Erziehungsberechtigte darf ein 
Personenbezug nur hinsichtlich der eigenen Person bzw. des Kindes, auf das sich das 
Erziehungsrecht bezieht, hergestellt werden. Es sind Datensicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 32 
der Datenschutz-Grundverordnung zu treffen und es sind die Bestimmungen des § 6 des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, über das Datengeheimnis anzuwenden. 

(4) Klassenbücher sind unter Beachtung der Zugriffsbeschränkungen und 
Datensicherheitsmaßnahmen drei Jahre ab dem Ende des letzten Schuljahres der betreffenden 
Klasse oder des betreffenden Jahrganges an der Schule aufzubewahren. 

(5) Klassenbücher einer öffentlichen Pflichtschule, die aufgelassen wird, sind von jener öffentlichen 
Pflichtschule zur Aufbewahrung zu übernehmen, in deren Schulsprengel der Standort der 
aufzulassenden Schule liegt. Die Aufzeichnungen anderer Schulen, die aufgelassen werden, sind 
von der zuständigen Schulbehörde zur Aufbewahrung zu übernehmen. 

(6) Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gemäß Abs. 4 sind physische Aufzeichnungen zu 
vernichten und elektronisch gespeicherte Aufzeichnungen zu löschen. 

 


